
Nach der Grundsatzentscheidung des 
BGH1 muss ein Versicherer grundsätz-

lich mit in Vertreterbestände einbrechen-
den Maklern korrespondieren. Im Streitfall 
klagte ein Versicherungsnehmer darauf, der 
beklagte Versicherer möge mit seinem Ver-
sicherungsmakler korrespondieren und die-
sem Auskünfte erteilen. Der Versicherer hielt 
dem entgegen, seine Produkte exklusiv über 
gebundene Agenten zu vertreiben, weshalb er 
ausschließlich mit dem Kunden korrespon-
dieren wolle. Die Klage blieb in den Instan-
zen erfolglos. Der BGH hob das Berufungs-
urteil auf und verwies die Sache zur Aufklä-
rung des Umfangs der erteilten Maklervoll-
macht an das Landgericht zurück. 

In den Urteilsgründen bejahte der Senat 
eine vertragliche Nebenpflicht des Versiche-
rers, auf Wunsch des Versicherungsnehmers 
den Schriftwechsel mit einem bevollmäch-
tigten Makler zu führen und diesem auf Ver-
langen Auskunft zu erteilen. Der Versiche-
rer sei dazu im Rahmen der ihn treffenden 
vertraglichen Nebenpflichten gehalten, so-
weit nicht berechtigte Interessen des Versi-
cherers entgegenstünden. 

Der Versicherungsnehmer habe grund-
sätzlich ein berechtigtes Interesse daran, 
seine Versicherungsangelegenheiten durch 
einen Makler wahrnehmen zu lassen. Eine 
entsprechende Kundenentscheidung müsse 
der Versicherer grundsätzlich respektieren. 
Aus diesem sich als Nebenpflicht aus dem 
Versicherungsvertrag ergebenden Anspruch 
folge zugleich die Verpflichtung des Versiche-
rers, die Bevollmächtigung des Maklers zu 
beachten und mit diesem zu korrespondieren.

Den berechtigten Interessen des Kunden 
werde auch nicht ausreichend Rechnung 
getragen durch die Möglichkeit, den Mak-
ler selbst über die mit dem Versicherer ge-
führte Korrespondenz zu unterrichten und 
sich von diesem beraten zu lassen. Wie die 
Vorschriften über die Stellvertretung (§ 164 
Abs. 1 und Abs. 3 BGB) zeigten, könne der 
Versicherungsnehmer vielmehr beanspru-
chen, sich aktiv und passiv von einem Mak-
ler vertreten zu lassen. Eine bloß interne 
Korrespondenz mit dem Makler könne des-
sen Tätigwerden im Außenverhältnis nicht 
ersetzen. So könne der Versicherungsneh-
mer ein Interesse daran haben, etwa in Fäl-
len von mangelnder Sachkunde, Krankheit, 
Alter, längerer Urlaubsabwesenheit etc. einen 
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Makler einzuschalten, dem er seine gesam-
ten Versicherungsangelegenheiten übertrage. 

Eine Korrespondenz- und Auskunfts-
pflicht bestehe allerdings nicht, wenn sich 
dies für den Versicherer im Einzelfall als 
unzumutbar darstelle. Derartiges folge aber 
nicht bereits aus dem vom Versicherer ge-
wählten Vertriebssystem. Die Dispositions-
freiheit, das Vertriebssystem zu wählen, be-
rechtige den Versicherer nicht, die Korrespon-
denz mit einem Makler zu verweigern und 
diesem keine Auskunft zu erteilen. Ein vom 
Versicherungsnehmer eingeschalteter Makler 
trete dem Versicherer lediglich als Vertreter 
des Versicherungsnehmers gegenüber, ohne 
jegliche Courtagepflicht des Versicherers. Be-
rechtigte Interessen des Versicherers würden 
durch die Einschaltung eines Maklers nicht 
berührt. Für den Versicherer ergebe es kei-
nen schützenswerten Unterschied, ob der 
Kunde sich eines Maklers oder eines ande-
ren Vertreters im Verhältnis zu ihm bediene.

Wichtige Gründe in der Person des Mak-
lers könnten die Korrespondenz mit diesem 
allerdings unzumutbar machen. Dies könne 
etwa der Fall sein, wenn ein ausgeschiedener 
Ausschließlichkeitsvertreter des Versicherers 
bevollmächtigt werde. Dem Versicherer sei 
es nicht zuzumuten, die Geschäftstätigkeit 
seiner ausgeschiedenen Agenten zu seinem 
Nachteil zu fördern. 

Versicherer ist nicht verpflichtet, 
Auskünfte mehrfach zu erteilen
Unzumutbar könne die Korrespondenzpflicht 
auch sein, wenn sie mit einem unzumutba-
ren Mehraufwand verbunden sei. Das sei al-
lerdings noch nicht der Fall, wenn der Ver-
sicherer generell die Korrespondenz mit ei-
nem Vertreter führen solle. Ein unzumut-
barer Mehraufwand könne erst entstehen, 
wenn der Versicherungsnehmer seinem Mak-
ler keine umfassende, sondern lediglich eine 
begrenzte Vollmacht erteile. Der Versicherer 
sei im Rahmen des Massengeschäfts von Ver-
sicherungsverträgen nicht gehalten, in jedem 
Einzelfall die Reichweite einer dem Makler 
erteilten Vollmacht zu überprüfen. Es sei ihm 
nicht zuzumuten, jeweils eine Vollmacht dar-
auf zu untersuchen, wie weit diese reiche und 
die jeweils zu führende Korrespondenz und 
zu erteilende Auskunft betreffe. Der Versiche-
rungsnehmer könne nicht verlangen, dass der 
Versicherer teilweise mit ihm und teilweise 

mit dem Vertreter korrespondiere und die-
sen unterschiedlich Auskunft erteilen solle. 
Die umfassende Vollmacht müsse dem Versi-
cherer ferner in eindeutiger und unmissver-
ständlicher Weise bekannt gemacht werden.

Im Übrigen sei die Frage der Zumutbar-
keit der Korrespondenzpflicht nicht nach ab-
strakten Kriterien zu beurteilen. Vielmehr 
sei zu prüfen, ob und inwieweit eine umfas-
sende Vertretungsbefugnis im Außenverhält-
nis angezeigt worden sei, ob dem Versiche-
rer der Maklervertrag vorgelegt worden sei 
und inwieweit diesem eine umfassende Be-
vollmächtigung des Maklers zur alleinigen 
Korrespondenz mit dem Versicherer zu ent-
nehmen sei. In keinem Fall sei der Versiche-
rer verpflichtet, Auskünfte mehrfach zu ertei-
len und diese erneut gegenüber dem Makler 
nachzuholen. Eine Auskunftspflicht bestehe 
nicht für Umstände, über die der Versicherer 
den Versicherungsnehmer bereits unterrich-
tet habe. Dem Anspruch auf Korrespondenz 
und Auskunft stehe auch die vertragsbeglei-
tende Beratungspflicht des Versicherers ge-
mäß § 6 Abs. 4 VVG nicht entgegen. Daraus, 
dass die Ausnahmeregelung des § 6 Abs. 6 
VVG nicht die Fälle des Maklereinbruchs er-
fasse, folge nicht, dass eine Korrespondenz-
pflicht verneint werden müsse. 

Die Entscheidung ist bedenklich. Die An-
nahme einer vertraglichen Nebenpflicht zur 
Korrespondenzführung lässt außer Acht, dass 
die Versicherung über einen Agenten vorge-
nommen wurde, weshalb dem Versicherer die 
vertragsbegleitende Beratungspflicht obliegt, 
auf die der Kunde nicht allgemein, sondern 
nur für den Einzelfall verzichten kann. Ein 
Recht, dem Versicherer vorzuschreiben, wie 
dieser die Beratung organisiert, sieht das VVG 
nicht vor. Im Übrigen bleiben die Maßstäbe 
für die Grenzen der Korrespondenzpflicht 
unklar. Nur beispielhaft beschriebene Unzu-
mutbarkeitstatbestände lassen breiten Raum 
für weitere Streitigkeiten. 
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